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Antwort 
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—Drucksache 13/6789 — 

Verweigerung der Rentenzahlung für Teilzeitkräfte durch die Deutsche Post AG 

Laut „Frankfurter Rundschau" vom 9. Januar 1997 verweigert die Deut-
sche Post AG mehr als 14 000 ehemaligen Teilzeitkräften die Renten-
zahlung, obwohl das Bundesarbeitsgericht im März 1995 rechtskräftig 
entschieden hat, daß der Anspruch auf Zahlung von Renten für Teilzeit-
kräfte auch rückwirkend für die Zeit vor 1991 gilt, als es einen ent-
sprechenden Tarifvertrag noch nicht gab. Die verweigerten Renten-
zahlungen haben einen Umfang von 1 Mrd. DM. 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung als Eigentümerin der Deutschen 
Post AG die Verweigerung der Rentenzahlung? 

2. Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung als Eigentümerin, 
Einfluß auf die Deutsche Post AG zu nehmen, damit die 14 000 ehe-
maligen Teilzeitkräfte zu ihrem Recht kommen? 

3. Was gedenkt die Bundesregierung konkret zu unternehmen, damit 
die ausstehenden Rentenzahlungen schnellstmöglich erfolgen? 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in mehreren Urteilen die 
öffentlichen Arbeitgeber verpflichtet, früher kurzzeitig teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmern eine Zusatzversorgung zu verschaffen. 
Es handelt sich um Arbeitnehmer, die ausschließlich deshalb nicht 
in der Zusatzversorgung pflichtversichert werden konnten, weil 
mit ihnen 

— vor dem 1. Januar 1988 eine Beschäftigung mit weniger als der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten 

— in der Zeit bis zum 31. März 1991 eine Beschäftigung mit we-
niger als 18 Stunden 

arbeitsvertraglich vereinbart war. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Post und Telekom-
munikation vom 29. Januar 1997 übermittelt. 
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Um diesen Kräften eine Zusatzversorgung zahlen zu können, muß 
die Deutsche Post AG als eine der Rechtsnachfolgerinnen der frü-
heren Deutschen Bundespost nachträglich Umlagen an die Ver-
sorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (VAP) entrichten. Eine 
rückwirkende Einbeziehung der Teilzeitbeschäftigten in die be-
triebliche Zusatzversorgung würde die Deutsche Post AG finan-
ziell mit ca. 1 Milliarde DM belasten. Damit wäre die Wettbe-
werbsfähigkeit der Deutschen Post AG im Vergleich mit konkur-
rierenden Unternehmen auf deutscher und europäischer Ebene 
empfindlich beeinträchtigt. 

Die Deutsche Post AG hat deshalb Verfassungsbeschwerde ein-
gelegt und sieht von einer Nachversicherung bis zur Entschei-
dung durch das Bundesverfassungsgericht ab. 

Die Bundesregierung hat keine rechtliche Möglichkeit, auf die 
Deutsche Post AG einzuwirken und Zahlungen aus der betrieb-
lichen Zusatzversorgung durchzusetzen. 

 


